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Das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Kantons St.Gallen erlässt folgende Weisungen: 

 

1. Begriffe 

1.1. Als Wanderschafherde gilt: das Treiben einer behirteten Herde von nicht trächtigen 

Schafen. 

1.2. Als Überwinterung im Freien gilt: das Halten einer Herde mit trächtigen und unträch-

tigen Schafen, welche am gleichen oder an einem wechselnden Standort im Freien 

eingezäunt gehalten und nicht andauernd behirtet werden. 

2. Treiben von Wanderschafherden 

2.1. Bewilligungspflicht: Gemäss Art. 33 Ziff. 2 der eidgenössischen Tierseuchenverord-

nung bedarf das Treiben von Wanderschafherden über das Gebiet mehrerer Gemein-

den einer Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde. 

2.2. Gesuche und Auflagen: Gesuche für eine Bewilligung zum Treiben einer Wander-

schafherde sind jeweils laut Art 16 Abs. 1 der kantonalen Verordnung über die Tier-

gesundheit vom 6. März 2001 (sGS 643.12), bis am 15. Oktober an das Amt für Ver-

braucherschutz und Veterinärwesen, Blarerstrasse 2, 9001 St.Gallen, zu richten. Ge-

mäss Art. 16 Abs. 2 der genannten Verordnung, legt das Amt für Verbraucherschutz 

und Veterinärwesen in der Bewilligung die Wanderzonen fest.  

Damit eine Bewilligung erteilt werden kann, müssen auch die Bedingungen nach Info-

Blatt TG602 erfüllt sein. Diese bilden einen integrierenden Bestandteil der Bewilligung. 

2.3. Untersuchungen und Behandlungen: Bei günstiger Seuchenlage müssen die Scha-

fe vor Beginn der Wanderung vom Bestandestierarzt klinisch untersucht werden. Es 

dürfen nur gesunde und nicht verletzte Schafe mitgeführt werden. Der Untersuchungs-

befund ist dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen vor Beginn der Wande-

rung, bzw. vor dem Betreten von Flächen im Kanton St. Gallen zuzustellen. 

Wir empfehlen die Tiere kurz vor Weidebeginn gegen Räude zu baden oder eine Räu-

deprophylaxe mittels einem erprobten Avermectin durchzuführen. Die dadurch entste-

henden Kosten gehen zu Lasten des Tierhalters. 

2.4. Markierung und Erfassung auf der Tierverkehrsdatenbank: Alle auf der Wander-

herde mitgeführten Schafe müssen korrekt mit zwei Ohrmarken, wobei eine Ohrmarke 

mit einem Mikrochip versehen sein muss, gekennzeichnet und auf der TVD Nummer 

der Wanderherde erfasst sein. Auch die mitgeführten Esel sind auf der TVD Nummer 

zu registrieren. Bei Wanderherden, welche die Wanderung im Kanton St. Gallen be-

ginnen, wird dies vor der Wanderung durch den Veterinärdienst St. Gallen kontrolliert. 

Bei Wanderherden, welche die Wanderung ausserhalb des Kantons St. Gallen begin-

nen, wird dies vor dem Betreten von Flächen im Kanton St. Gallen erfolgen. Die ent-

sprechenden Einrichtungen für die Einzeltiererfassung muss der Betreiber der Wan-

derherde unentgeltlich zur Verfügung stellen. Werden nichtmarkierte Tiere festgestellt, 

bzw. mehr als 20 % der mitgeführten Tiere sind nicht korrekt markiert, wird über die 

Herde gemäss den Vorgaben der eidgenössischen Tierseuchengesetzgebung eine 

einfache Sperre 1. Grades verfügt und die Wanderung darf nicht fortgesetzt werden. 
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2.5. Behirtung: In Anlehnung an die Fachinformation Tierschutz des Bundesamtes für Le-

bensmittelsicherheit und Veterinärwesen vom November 2019, erlassen wir folgende 

Weisungen. Um eine ausreichende Betreuung der Herde zu gewährleisten, muss der 

Hirt bei schwierigen Witterungsbedingungen, in welchen die Anpassungsfähigkeit der 

Schafe überfordert werden könnte, permanent anwesend sein. Bei günstigen Witte-

rungsbedingungen, die für die Schafe nicht belastend sind, ist davon auszugehen, 

dass der Hirt tagsüber in der Regel während 12 Stunden anwesend ist. Diese 12 

Stunden müssen sich über den Zeitraum vor dem Sonnenaufgang bis nach dem Son-

nenuntergang erstrecken. Zudem muss der Hirt sicherstellen, dass die Schafe wäh-

rend seiner Abwesenheit nicht unkontrolliert wandern können. Zur Betreuung der 

Schafe führt der Hirt einer Wanderschafherde hierfür ausgebildete Hunde mit. Um die 

Herde in der Nacht zusammenzuhalten oder von Strassen oder anderen gefährlichen 

Stellen fernzuhalten, kann der Hirt die Schafe temporär ganz oder teilweise einzäunen. 

Tagsüber dürfen die Schafe für die Betreuung oder das Rekognoszieren von weiteren 

Flächen etc., für maximal eine Stunde eingezäunt sein.  

2.6. Mitzuführende Begleitpapiere: 

- Begleitdokument der Schafe 

- Equidenpass 

- Hundepass 

- Wanderbewilligung des Veterinärdienstes 

3. Überwinterung von Schafen im Freien 

3.1. Begleitdokumente: Sofern die Tiere auf eine Weide transportiert werden, wird emp-

fohlen, ein Begleitdokument zu erstellen und auf dem Transport mitzuführen. 

3.2. Markierung: Alle Schafe müssen korrekt mit zwei Ohrmarken, wobei eine Ohrmarke 

mit einem Mikrochip versehen sein muss, gekennzeichnet sein. 

3.3. Infrastruktur und Futtervorräte: Schafe, die im Freien überwintert werden, müssen 

jederzeit Zugang zu einer Zufluchtsstätte oder einem Unterstand haben, welcher allen 

Tieren gleichzeitig ausreichend Schutz vor übermässigen klimatischen Einflüssen wie 

Wind, Nässe und Kälte bietet.   

Mit Stichtag vom 15. November muss der Schafhalter ausweisen können, dass genü-

gend Vorräte an Trockenfutter vorhanden sind, um eine ausreichende Zufütterung 

während Frostperioden zu gewährleisten bzw. über eine jederzeit bezugsbereite, tier-

schutzkonforme Stallung für die ganze Herde mit entsprechenden Futtervorräten vor-

handen ist. 

3.4. Überwachung: Herden, die während des Winters eingezäunt im Freien gehalten wer-

den, sind täglich mindestens ein Mal zu kontrollieren. Bei der Kontrolle sind die Vorräte 

an Futter und Wasser, sowie der Gesundheitszustand der Schafe zu überprüfen. 

3.5. Trächtige Schafe: Trächtige Schafe müssen wenigstens nachts und eine Woche vor 

und mindestens 3 Wochen nach dem Ablammen im Stall gehalten werden. 

4. Strafbestimmungen  

4.1. Verstösse gegen diese Weisungen werden gemäss Artikel 47 und 48 des Tierseu-

chengesetzes (SR 916.40) sowie gemäss Artikel 28 des Tierschutzgesetzes (SR 455) 

geahndet.  
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